
einer geregelten Arbeit hartnäckig entzieht, obwohl er arbeitsfähig ist, 
oder wer der Prostitution nachgeht oder wer sich auf andere unlautere 
Weise Mittel zum Unterhalt verschafft, wird mit Verurteilung auf Be
währung oder mit Haftstrafe, Arbeitserziehung oder mit Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren bestraft. Zusätzlich kann auf Aufenthalts
beschränkung und auf staatliche Kontroll- und Erziehungsaufsicht 
erkannt werden.

(2) In leichten Fällen kann von Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit abgesehen und auf staatliche Kontroll- und Erzie
hungsaufsicht erkannt werden.

(3) Ist der Täter nach Absatz 1 oder wegen eines Verbrechens gegen 
die Persönlichkeit, Jugend und Familie, das sozialistische, persönliche 
oder private Eigentum, die allgemeine Sicherheit oder die staatliche 
Ordnung bereits bestraft, kann auf Arbeitserziehung oder Freiheits
strafe bis zu fünf Jahren erkannt werden.
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